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Wohngebäude,

die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störende Handwerksbetriebe,

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.

2.

3.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

-

-

-

-

Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

Anlagen für Verwaltungen,

Gartenbaubetriebe.

1.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gemäß § 9 (1) Ziffer 4 BauGB

Überdachte Stellplätze, nicht überdachte Stellplätze und Garagen gemäß § 12 BauNVO

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO1.4.1

Dachform / Dachneigung2.1

Gestaltung der Gebäude und baulichen Anlagen

gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW

2

1.4.2

Textliche Festsetzungen zur 6. (beschleunigten) Änderung des

Bebauungsplanes 01-13/II "Rödlinghausen/Eichholzer Weg",

Ortsteil:

Änderungsgebiet:

Detmold Nord

nördlich der Blomberger Straße

Hinweis:

Fehlende Gliederungspunkte sind kein Zeichen von Unvollständigkeit des Festsetzungsteiles.

Die in den textlichen Festsetzungen verwendete Nummerierung ist nicht fortlaufend.

Die Bebauungsplanänderung ändert lediglich die Baugrenzen. Alle anderen Festsetzungen

bleiben von der Änderung unberührt.

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß 9 BauGB1

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 (1) Ziffer 1 BauGB

Art der baulichen Nutzung1.1.1

1.1.1.1 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA sind gemäß § 4 (2) BauNVO allgemein

zulässig:

Wohngebäude

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen und fernmeldetechnischen

Nebenanlagen können außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur ausnahms-

weise zugelassen werden.

Garten- und Gerätehäuser sowie Abstellräume sind nur bis zu einem Brutto-Rauminhalt

von 30 cbm je Baugrundstück zulässig, dürfen jedoch nur innerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen errichtet werden.

Überdachte Stellplätze, nicht überdachte Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der

festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Haupfbaukörper sind nur mit geneigten Dächern mit einer Dachneigung von mindestens

25° und höchstens 30° zulässig.

Einfriedungen2.2

Straßenseitige Einfriedungen dürfen eine maximale Höhe von 0,70 m nicht überschreiten.

Gemäß § 1 (6) Ziffer 1 BauNVO ist die folgende Ausnahme gemäß § 4 (3) BauNVO Ziffer

5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

-

Tankstellen.

Anlagen für die Kleintierhaltung wie Ausstellungs- und Zuchtanlagen, Zwinger, Koppeln

und dergleichen gemäß § 9 (1) Ziffer 19 BauGB sind unzulässig.



3 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

3.2 Kultur- und erdgeschichtliche Bodenfunde gemäß § 9 (6) BauGB i.V.m. §§ 15 und 16

DSchG

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (etwa

Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt

werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung der Gemein-

de oder der LWL-Archäologie für Westfalen, hier im Auftrag: Lippisches Landesmuseum,

Ameide 4, 32756 Detmold, Tel. 05231/9925-0; Fax. 05231/9925-25, anzuzeigen und die

Entdeckungsstätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

3.4
Hinweis: Verwertung von Regenwasser der Dachflächen

Grundsätzlich ist es wasserwirtschaftlich und ökologisch sinnvoll und empfehlenswert,

das gesammelte Niederschlagswasser der Dachflächen etc. in einem Sammelbehälter

(Zisterne o.ä.) aufzufangen und mit einer Brauchwassernutzungsanlage (z.B. für

Toilettenspülung, Gartenbewässerung etc.) zu kombinieren. Die Anlage ist über einen

Notüberlauf mit der städtischen Kanalisation zu verbinden.

3.3 Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen die gemäß § 86 BauO NRW im Bebauungsplan aufgenommenen

Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude und baulichen Anlagen werden gemäß § 84

BauO NRW als Ordnungswidrigkeiten geahndet.

3.5
Hinweis: Kampfmittel

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder

werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und

es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche

Ordnungsbehörde (Tel.: 05231/977-535) oder Polizei (Tel.: 05231/6090) zu verständigen.

3.6 Hinweis: Verwertung des Bodenaushubs

Gemäß § 4 (2) der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 27.06.2005 soll

unbelasteter Bodenaushub innerhalb des Plangebietes verbracht werden, soweit dies

technisch möglich ist. Bodenaushub, der nicht innerhalb des Plangebietes verbracht

werden kann, ist gemäß § 6 Kreislaufwirtschaftgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 vorrangig

stofflich zu verwerten.

Zur Vermeidung von Störungen (§ 44 (1) Ziffer 2 BNatSchG) und Verlusten von

Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 (1) Ziffer 3 BNatSchG) finden die Rodung der

Gehölze, die Einrichtung der Baustelle sowie die Oberbodenarbeiten außerhalb der

Kernbrutzeiten (01.03. - 30.09.) statt. Der genannte Zeitraum berücksichtigt die Brutzeit

europäischer Vogelarten und schließt auch die sogenannten „Allerweltsarten“ mit ein.

Sollte eine Regelung der Bauzeiten nicht möglich sein, ist eine Begleitung der Arbeiten

durch eine ornithologisch geschulte Person erforderlich. Sofern im Rahmen der Kontrolle

eine Brut festgestellt wird, ist der Beginn der Bauarbeiten erst nach Beendigung des

Brutgeschehens möglich.

3.1 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme: Bauzeitenbeschränkung



Rechtsgrundlagen

-

-

-

-

-

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), in der

derzeit gültigen Fassung.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.

3634), in der derzeit gültigen Fassung.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542); in der derzeit gültigen Fassung.

§ 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (Landesbauordnung 2018 BauO

NRW 2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. NRW. S. 421), in der

derzeit gültigen Fassung.

-

-

-

-

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in der

derzeit gültigen Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fass-

ung der Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz -

LNatSchG NRW) vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,

Geräusche, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzge-

setz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274),

in der derzeit gültigen Fassung.

-

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), in der

derzeit gültigen Fassung.

-

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung.

-

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der derzeit gültigen Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von

Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBI. I S. 502) in der

derzeit gültigen Fassung.

-

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen

(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11.03.1980 (GV. NRW. S. 226, 716) in der derzeit

gültigen Fassung.

-

Hinweis zu herangezogenen DIN-Normen

Die DIN-Normen können beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, in gedruckter Form, auf

elektronischem Datenträger oder per Download-Verfahren von der Internetseite www.beuth.de

bezogen werden. Ebenso können sie im Fachbereich Stadtentwicklung bei der Stadt Detmold,

Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Hintergebäude, 1. Etage eingesehen werden.
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